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Ordnung der Johann Wolfgang Goethe-Universität über die Prüfung zur Fest-
stellung der Hochschulreife (Feststellungsprüfung) von Studienbewerberinnen 
und Studienbewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung vom 
11. November 1999, zuletzt geändert am 25. April 2014 

Hier: Vierte Änderung 

Genehmigt vom Präsidium am 27. Oktober 2015 

Aufgrund von § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218) hat der Senat der Johann Wolfgang Goethe-

Universität am 14. Oktober 2015 die nachstehenden Änderungen beschlossen: 

Artikel I 
Änderungen 

§ 1 a wird wie folgt geändert  

1. Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:  

„Der Aufnahmetest kann nur zweimal, frühestens nach Ablauf eines Semesters, wiederholt wer-

den.“ 

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden gestrichen.  

2. Absatz 4 werden folgende neue Sätze 2 und 3 angefügt: 

„Machen Bewerberinnen oder Bewerber innerhalb der Anmeldefrist nach Absatz 3 Satz 1 glaubhaft, 

dass sie sich aus religiösen Gründen gehindert sehen, den Aufnahmetest an dem festgelegen Termin ab-

zulegen, so soll für sie ein anderer Prüfungstermin zu gleichwertigen Bedingungen anberaumt werden. 

Die Leitung des Studienkollegs kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangen.“ 

Artikel II 
Inkrafttreten 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im UniReport/Satzungen und Ordnungen der 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kraft. Sie gilt erstmals für das Aufnahmeverfahren 

in das Studienkolleg zum Wintersemester 2016/2017. 
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Frankfurt am Main, den 12. November 2015 

 

 

Prof. Dr. Birgitta Wolff 

Präsidentin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
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